
 

Begründung für die Dringlichkeit 

 

An den äußerst zügigen Bauverlauf des 2. Bauabschnittes Ufertreppe ist mit dem 
Ausbau des 3. Bauabschnittes Boulevard möglichst lückenlos anzuschließen. Die 
Ausschreibung der Baumaßnahme soll daher direkt nach dem Vorliegen der 
Ausführungsplanung ab April 2014 erfolgen. 

 

 


